
Wissen Sie, mit wem Sie Geschäfte 
machen? - Schützen Sie sich vor 
Missbrauch durch Geldwäsche oder 
Terrorismusfinanzierung!

Geldwäscheprävention –
Pflichten nach dem Geldwäschegesetz

Die Aufgaben der Aufsichtsbehörden

In Nordrhein-Westfalen obliegt die Aufsicht über den 
Nichtfinanzsektor gemäß § 50 Nr. 9 Geldwäschegesetz 
in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Gewerberechtsverordnung 
(GewRV) und Nr. 4 der Anlage zur GewRV den Bezirks-
regierungen Arnsberg, Detmold, Düsseldorf, Köln und 
Münster für ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereich.

• Kontrollen bezüglich Einhaltung der Pflichten 
(Wahrnehmung besonderer Betretungs- und Kon-
trollrechte)

• Bei Bedarf Anordnung von Maßnahmen zur Schaf-
fung  interner Sicherungsmaßnahmen

• Ahndung von Zuwiderhandlungen mit Bußgeldern 
von bis zu fünf Millionen Euro

Wir helfen Ihnen weiter

Geldwäscheprävention Bezirksregierung Düsseldorf

Telefon: 0211 475-3599

Telefax: 0211 475-3994

E-Mail: geldwaeschepraevention@brd.nrw.de

Internet: www.brd.nrw.de

Suchbegriff: Geldwäscheprävention

Dieses Merkblatt soll - als Service Ihrer Aufsichtsbehörde - nur eine mög-

lichst allgemein verständliche Hilfestellung geben und erhebt daher kei-

nen Anspruch auf Vollständigkeit.
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Verdachtsmeldungen

Haben Sie Anhaltspunkte dafür, dass Vermögens-
werte eine illegale Herkunft haben – es sich also um 
„schmutziges Geld“ handelt? Oder stehen die Ver-
mögenswerte im Zusammenhang mit Terrorismus-
finanzierung oder hat der Vertragspartner / die Ver-
tragspartnerin Ihnen gegenüber nicht offengelegt, ob 
er/sie für einen wirtschaftlich Berechtigten handelt, 
so sind Sie verpflichtet, diesen Sachverhalt unver-
züglich der Zentralstelle für Finanztransaktionsun-
tersuchungen „Financial Intelligence Unit“ (FIU) zu 
melden. Informationen zum Verfahren bei den Ver-
dachtsmeldungen finden Sie direkt bei der General-
zolldirektion (FIU) unter: www.fiu.bund.de

Wichtiger Hinweis für GüterhändlerInnen:

Die Meldepflicht gilt dabei für alle GüterhändlerInnen 
unabhängig von der Zahlungsart (bar oder unbar) 
und der Höhe des Geschäfts - also auch bei Unter-
schreitung des Schwellenwertes von 10.000 Euro!
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Sorgfaltspflichten in Bezug auf 
Kunden und Kundinnen

Vor Begründung einer Geschäftsbeziehung (Güter-
händlerInnen bei Bartransaktionen ab 10.000 Euro)
haben die Verpflichteten nach dem GwG insbesonde-
re folgende Sorgfaltspflichten zu erfüllen:

Risikomanagement

Der Gesetzgeber verlangt von den nach dem GwG ver-
pflichteten Personen und Unternehmen – bei Güter-
händlerInnen nur soweit sie Barzahlungen über 10.000 
Euro oder mehr tätigen oder entgegennehmen – in 
ihrem Unternehmen ein wirksames Risikomanagement 
mit folgenden Komponenten einzuführen:

Zweck des Geldwäschegesetzes

Geldwäsche – das klingt nach organisiertem Verbre-
chen und internationaler Kriminalität im ganz großen 
Stil. Betroffen sind aber nicht nur weltweit agieren-
de Konzerne, sondern auch regional tätige Betriebe. 
Rechtschaffene Unternehmen werden von Kriminellen 
nicht selten missbraucht, um Geld zu waschen. Diese 
versuchen dabei, Investitionen zu tätigen, mit denen 
illegal erworbene Gewinne aus schweren Straftaten so
in den legalen Wirtschaftskreislauf eingeführt werden, 
dass die illegale Herkunft des Geldes nicht mehr nach-
vollzogen werden kann. Dagegen wendet sich das Ge-
setz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren 
Straftaten – Geldwäschegesetz (GwG) und verpflichtet 
in Deutschland tätige Wirtschaftsakteure, bei der Geld-
wäscheprävention aktiv mitzuwirken. Die mitwirkungs-
pflichtigen Personen und Unternehmen werden daher 
auch „Verpflichtete“ genannt. Hierzu gehören u.a. auch 
GüterhändlerInnen, ImmobilienmaklerInnen, Versiche-
rungsvermittlerInnen, Finanzunternehmen, Rechts-
dienstleister und Dienstleister für Gesellschaften und 
Treuhandvermögen oder Treuhänder.

Die Pflichten nach dem Geldwäschegesetz lassen
sich in drei Sparten aufteilen:

• Einführen eines Risikomanagements
• Einhalten von Sorgfaltspflichten
• Abgabe von Verdachtsmeldungen im Einzelfall
 

Risikoanalyse
Identifizierung des 

Vertragspartners / der Vertragspartnerin

Ausarbeitung von internen Grundsätzen, 
Verfahren und Kontrollen

Anfertigung einer Kopie vom Ausweis
und ggf. Registerauszug

Regelmäßige Unterrichtung der  
MitarbeiterInnen

Abklärung ob ein wirtschaftlich
Berechtigter vorhanden ist

Abklärung ob es sich um eine
politisch exponierte Person (PEP) handelt

ggf. verstärkte Sorgfaltspflichten

Zuverlässigkeitsprüfung
der MitarbeiterInnen

ggf. Bestellung eines /  
einer Geldwäschebeauftragten

Dokumentations- und 
Nachweispflicht

Dokumentation und Aufbewahrung 
aller Informationen fünf Jahre lang

Interne Sicherungsmaßnahmen, 
bestehend aus:

ggf. Identifizierung
der auftretenden Person
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